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Hospiz 
-Antrag der Stadtratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 24.07.2013- 
 
Beratungsabfolge 
 
Sitzung Datum Beschlussqualität 

Stadtrat 24.10.2013 Entscheidung 
 
Antrag: 
 
moderne Hospizversorgung beinhaltet neben der palliativ-medizinischen und palliativpflegerischen 
Versorgung auch palliativ orientierte Psychotherapie, Physiotherapie, Atemtherapie und 
Musiktherapie. Ergänzt wird die professionelle therapeutische Begleitung durch den überaus 
wertvollen Einsatz ehrenamtlicher Hospizhelfer/innen. Eine gute Vernetzung des gesamten Teams 
eines Hospizes ist eine grundlegende Bedingung bestmöglicher Versorgung für die Gäste des 
Hauses. 
 
Das Elisabeth-Hospiz in Ingolstadt bietet seit mehr als vier Jahren (Mai 2009) Menschen in ihrer 
letzten Lebensphase und deren Angehörigen Versorgung, Begleitung und Unterstützung an. 
Gerade das über die medizinisch-pflegerische Versorgung hinausgehende psychologische und 
physiologische Therapieangebot, das viele Hospizgäste und Angehörige als sehr hilfreich erleben, 
ist im Elisabeth-Hospiz finanziell nicht gesichert und steht derzeit daher auch nicht in 
gewünschtem Umfang zur Verfügung. Der Grund hierfür ist, dass der ganze Bereich der 
professionellen therapeutischen Begleitung ausschließlich aus Spenden finanziert wird, deren 
Umfang naturgemäß starken Schwankungen unterliegt. Der größte Teil des Spendenaufkommens 
fließt zudem in die Deckung des gesetzlich vorgesehen Defizits für die Hospizversorgung (SGB V, 
§ 39a Abs. 1). 
 
Wir stellen daher folgenden Antrag: 
 
1. Die Stadt Ingolstadt unterstützt die Finanzierung des psychologischen und physiologischen 

Therapieangebots im Elisabeth-Hospiz, das nicht durch den Pflegesatz abgedeckt ist. Hierfür 
richtet die Stadt dauerhaft einen Fond von 80.000 Euro jährlich ein. 
 

2. Umfang, Kosten, therapeutische Fachlichkeit und palliative Qualifikation der geleisteten 
Therapiestunden werden in einem jährlichen Rechenschaftsbericht dargelegt. 

 
Beschluss: 
 
Stadtrat vom  24.10.2013 

Mit allen Stimmen: 
Der Antrag wird als Prüfungsantrag genehmigt.  
 

 
 


